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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Sozialamt  

Datum 

08.11.2024 

Drucksachen-Nr. 

2024/279 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Sozialausschuss öffentlich 18.11.2024 

Kreistag öffentlich 09.12.2024 

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

Hebammenzentrum "radofine"; 
Verlängerung der Förderung des Trägers durch den Landkreis Konstanz 

 

 

Beschlussvorschlag 

Der Landkreis Konstanz unterstützt das Hebammengeleitete Gesundheitszentrum radofine in den 
Jahren 2025 und 2026 jährlich mit maximal 75.000 EUR zur Defizitabdeckung. Das Defizit ist jährlich 
nachzuweisen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorberatung 

Sitzung Sozialausschuss vom 18. November 2024 

Beschluss: einstimmig 
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Sachverhalt 

Das Hebammengeleitete Gesundheitszentrum „radofine“ wurde als Modellprojekt der Stadt Radolf-
zell für die Familien im Landkreis Konstanz Ende 2020 ins Leben gerufen. Angeboten werden unter 
anderem die Basisversorgung in Schwangerschaft und Wochenbett, Notfallsprechstunde und Wo-
chenbett-Ambulanz sowie diverse Beratungs- und Kursangebote (für Details siehe unter www.hgz-
radolfzell.de).  

In der Sitzung des Kreistags vom 5. Dezember 2022 wurde der Zuschuss zur Defizitabdeckung für die 
Jahre 2023 und 2024 mit jährlich maximal 75.000 EUR beschlossen (Drucksachen-Nr. 2022/362). Im 
Rahmen der Beratung wurde von Seiten der Verwaltung bereits darauf hingewiesen, dass das Projekt 
aus Sicht des Landkreises sinnvoll und gut ist und die vorhandenen Strukturen verbessert und er-
gänzt. Aus Sicht des Fachdienstes Frühe Hilfen hat sich die radofine zwischenzeitlich zu einem wichti-
gen Bestandteil in der Angebotslandschaft im Bereich der Frühe Hilfen entwickelt und bietet folgen-
de Vorteile:  

- Die radofine bietet landkreisweit eine große Unterstützung für werdende Eltern bei der Hebam-
mensuche.  

- Eine Hebammenbetreuung kann durch die radofine kurzfristig ermöglicht werden.  

- Sie bietet Entlastung für das System der Geburtsnachbetreuung.  

- Die radofine hat sich zu einer Anlaufstelle mit Lotsenfunktion entwickelt, welche allen Eltern mit 
unterschiedlichen Anliegen, auch über die Hebammenversorgung hinaus, offensteht. Dies bietet 
auch Entlastung für den Fachdienst Frühe Hilfen.  

- Die radofine bietet ein vielfältiges Angebotsspektrum und es findet ein weiterer Ausbau der Ange-
botspalette statt, z.B. Elterncafés über die Hebammenversorgung hinaus.  

- Fortbildungsangebote für Hebammen sowie fachbezogene Elternabende sind in Planung.  

- Die radofine ist für Eltern leicht zugänglich und niederschwellig erreichbar durch ihre zentrale Lage.  

 

Perspektivisch muss die Rolle der radofine im Bereich der Netzwerkarbeit geklärt werden. Im Ge-
sundheitsbereich ist die radofine bereits gut vernetzt. Im Bereich der Jugendhilfe (Frühe Hilfen) muss 
dieser Prozess der Vernetzung noch vorangetrieben werden. Dafür sollen aus Sicht der Verwaltung 
die beiden kommenden Jahre genutzt werden. Aus Sicht des Landkreises ist die radofine jedenfalls 
eine wichtige Anlaufstelle für werdende Eltern im Landkreis Konstanz. 

 

Der Spitalfonds Radolfzell am 4 Juli 2024 einen Zuschussantrag für die Förderperiode 2025 bis 2027 
gestellt (ANLAGE 1). In diesem wird für die Jahre 2025 bis 2027 ein Zuschuss durch den Landkreis 
Konstanz in Höhe von jährlich 75.000 EUR sowie eine Fortschreibung mittels Index beantragt. Ent-
sprechend dem Antrag liegen die Gesamtkosten für die radofine im Jahr 2025 bei 189.800 EUR. Ne-
ben dem Zuschuss durch den Landkreis Konstanz und Einnahmen aus Raumnutzungen werden Ei-
genmittel in Höhe von 96.800 EUR eingebracht. Auch vor dem Hintergrund der eingebrachten Ei-
genmittel empfiehlt die Verwaltung dem Zuschussantrag dem Grunde nach zuzustimmen und wie 
bisher das Defizit auf Nachweis nachlaufend auszugleichen. Allerdings wird eine Begrenzung auf zwei 
Jahre empfohlen, da die aktuelle Förderperiode sozialer Einrichtungen und Dienste im Landkreis Kon-
stanz 2026 endet und für 2027 im Gesamten alle Angebote neu betrachtet werden sollten. Zudem 
empfiehlt die Verwaltung auf die Indexfortschreibung zu verzichten, da der Zuschuss ein Maximalbe-
trag zur Defizitabdeckung darstellt. 

Die Förderung der radofine ist eine freiwillige Aufgabe – es besteht keine gesetzliche Verpflichtung 
dazu. Die Verwaltung sieht daher auch die Stadt Radolfzell respektive die Stiftung Spitalfonds Radolf-
zell als Träger und Gründer der radofine in finanzieller Hinsicht mit in der Verantwortung. Neben der 

http://www.hgz-radolfzell.de/
http://www.hgz-radolfzell.de/
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Frage der Finanzierung ist auch die Frage der künftigen Trägerschaft/Rechtsnorm zu klären. Dazu 
sollen die beiden kommenden Jahre genutzt werden, um dann spätestens mit einem möglichen För-
derantrag für ab 2027 auch darüber zu entscheiden 

Als ANLAGE 2 ist noch ein Sachstandsbericht zur Entwicklung des Hebammengeleiteten Gesundheits-
zentrums radofine angefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Anlagen 

Anlage 1 – Zuschussantrag Spitalfonds Radolfzell 

Anlage 2 – Sachstandbericht zur Entwicklung der radofine (Stand: 31.05.2024)      
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe 

  Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle) 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf:  

Strategie-Nr.: 100 Handlungsfeld: Sozialstrategie – Wirksamkeit 

Leistungsziel: Die bestehenden und zukünftigen freiwilligen Förderungen im Landkreis Konstanz 
sind transparent. Doppelstrukturen und blinde Flecken im Landkreis wurden iden-
tifiziert, Sozialraumorientierung und die Wirksamkeit der Angebote ist überprüft. 

Maßnahme: -Überblick über die derzeitigen Angebote und Maßnahmen im Bereich der Frei-
willigen Förderung im Landkreis bekommen  

- Amtsübergreifende Übersicht der Förderungen erstellen  

- Doppelstrukturen und blinde Flecken identifizieren  

- Analyse und Festlegung was, wo und wie im LK benötigt wird  

- Evaluationskriterien für die einzelnen Angebote festlegen und Ziele für die je-
weilige Förderung definieren  

- Leistungsvereinbarungen entsprechend überarbeiten und neu abschließen, Zu-
ständigkeiten klären  

- Verwendungsnachweise anpassen (Ziel, Zweck und Prüfung) 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

 

75.000 EUR   2025 

75.000 EUR          2026  
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

0 EUR    - 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

75.000 EUR   2025 

75.000 EUR               2026  
  

 

 Mittel sind bereits im Haushaltsplanentwurf veranschlagt 
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